
SONDERBAUVORSCHRIFTEN 

§ 1 GELTUNGSBEREICH 

Der GestQltungsplan und die Sonderbauvor
schriften gelten für das im Gestaltungsplan 
durch eine punktierte Linie gekennzeichnetes 
Gebiet. 

§ 2 STELLUNG ZUR BAUORDNUNG 

Soweit die Sonderbau-vorsc11riften nichts 
anderes bestimmen,gelten das Baureglement und 
die Zonenordnung der Einwohnergemeinde Luter
bach und die einschlägigen kantonalen Bauvor
schriften. 

§ 3 NUTZUNG 

Das Gebiet des Gestaltungsplans gilt als 
Wohnzone.Zugelassen sind Wohnungen sowie nicht
s törende Dienstleistungs - und Gewerbebetriebe. 

§ 4 AUSNUETZUNG 

Die maximale Ausnützung ergibt sich aus 
dem Gestaltungsplan festgelegten Hausbaulinien 
und den maximal zulässigen Geschosszahlen und 
Gebäudehöhen. 

§ 5 GEMEINSCHAFTSANLAGEN 

Di e uneingeschränkte Benützung aller ge
meinsamen Einrichtungen wie Wege,Plätze,Parkie
rungsanlagen , Kinderspielräume-und Plätze ist zu 
dulden.Der Unterhalt derselben ist durch die je
weils berechtigten Eigentümer zu übernehmen.Dies 
i st als öffentlich rechtliche Eig e ntumsbeschrän 
kung im Grundbuch anzumerken.Zu den bereits im 
Gestaltungsplan f e stgelegten Bauten kann die Bau
kommission eingeschossige Bauten , die nicht der 
Wohnnutzung dienen und bis zu 20 m2 Grundfltiche 
haben,im ordentlichen Baugesuchsverfahren bewil 
ligen. 

§ 6 ABSTELLPLAETZE 

Die erforderliche Anzahl Parkpltitze wird im 
naugesuchsverfahren festgelegt.Sie richtet sich 
nach § 42 KDR. 
Die notwendige n Abstel lpl titze sind den jeweiligen 
Wohneinheiten zuzuordnen.Die im Baugesuch ausge 
schiedene n Besucherparkplätze dürfen nicht vermie
tet we r den . Sofern Wohnungen im Stockwerkeigentum 
verkauft werden,sind die Autoabstellplätze anteiJ~
mäss ig d urch Ei nrä umung von dinglichen Rechten zu 
zutei len.Di e Baubehörde behält sich das Recht vor, 
diese öffentlich rechtliche Eigentumsbescheinigung 
zu Lasten des Grundeigentümers im Grundbuch anmer
ken zu lassen. 

§ 7 KINDERSPIELPLATZ/GEMEINSCHAFTSRAEUME 

Di e Lag e des Kinderspielplatzes ist aus 
dem Gestaltungsplan ersichtlich.Ausmass,Aus
fü hrung und Möblierung werden im Baugesuchs 
verfallren fes tgel e gt. 

§ 8 GE STALTUNG DER BAUTEN 

Die Gebäude sind in Form,Material un d 
Farbe aufeinander abz ustimme n.Die Gesamtbreite 
der Dachaufbauten darf pro Dachseite nicht g rös
ser se in als Y2 der entsprechenden Fassadenlän
ge des obersten Geschosses. Der seitliche Rand 
abstand muss mindest e ns l.OOm betragen. 

Dachform und Firstrichtungen e rgeben sich aus 
dem Gestaltungsplan.Die Dächer sind mit natur
roten Flach- oder Falzziegeln einzudecken. 
Die seitlichen Wände b e i den Dachaufbauten s ind 
mit Kupferblech einzukleiden. 

Balkone sind abzustützen oder an de r Dachkon
struktion aufzuhängen. 

Die Wohnungen in den Erdgeschossen müssen b e hin
dertengerecht zugänglich ausgeführt werden. 

§ 9 UMGEBUNGSGESTALTUNG 

Dei der Baueingabe sind im Umgebungsplan 
folgende Punkte zu r ege ln: 

- Topographie mit Gebäude-und Geländeschnitt 
- Lage und Ausführung der Wege und Plätze 
- Gestaltung und Ausführung des Kinderspiel-

platzes. 
- Bepflanzung im gemeinschaftlichen Bereich 

und längs Strassen-und Grundstücksgrenzen 
wobei vorwiegend einheimische Arten zu ver
wenden sind. 

§ 10 HEIZUNG 

Das Heizsystem ist immissionsarm und umwelt
freundlich zu wähl e n.Falls e ine Oel-oder Gasheiz 
ung gewählt wird,so darf pro Ge bäude nur eine Zen
tralheizung eingerichtet werden. 

§ 11 KEHRICHTDESEITIGUNG 

Die Kehrichtbeseitigung hat z e ntralisiert 
zu erfolgen.Im Dereich der Alpen - und Rötistrasse 
sind ausreichende , gegen aussen abgeschirmte Ab
stellplätze für Container vorzusehen. 

§ 12 AUSNAHMEN 

Die DQukommission kann im Interesse e iner 
besseren Aesthetischen oder Wohnhygienischen Lö
sung geringfügige Abweichungen vom Plan und von 
einzelnen dieser Bestimmungen zulassen,wenn das 
Konzept der Uebe r bauung e rhalten bleibt,keine 
zwingenden kantonalen Bestimmungen verletzt wer
den un d die öffentlichen und achtenswerten nach
barlichen Interessen gewahrt bleiben. 

§ 13 GRUNDBUCHEINTRAGUNG 

Der Gestaltungsplan mit Sonderbauvor
schrifte n ist im Grundbuch einzutragen. 

§ 14 INKRAFTTRETEN 

Der Gestaltungsplan und die Sonderbauvor
schriften treten mit der Genehmigung durch den 
Regierungsrat in Kraft. 


